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Für Praktikanten1  
 

Teilnahme an wissenschaftlichen Taucheinsätzen der Stiftung Alfred-Wegener-
Institut für Polar- und Meeresforschung 

 
Frau/Herr      _________________________________________________________ 

(Name, Vorname, Matrikelnummer) 
 
ordnungsgemäß eingeschriebene/r Student/in der 
 
Universität/Fachhochschule   ____________________________________________ 
                                                                              Name der Universität/Fachhochschule 
 
nimmt in der Zeit vom ……………………………. bis ……………………………….. an 
einem Praktikum 2zum Weiterbildung im Bereich wissenschaftliches Tauchen an der  
Stiftung Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung teil.  
 
Es wird bestätigt, dass dieses Praktikum mit wissenschaftlichen Taucheinsätze 
entweder im Rahmen des Studiums vorgeschrieben ist (Bestandteil des Studiums) 
oder freiwillig geleistet wird. Die Zielstellung des Praktikums (s. Fußnote 1) muss 
dabei in jedem Fall gewährleistet sein. Der/die Student/in gliedert sich während dem 
Praktikum in den Betriebsablauf ein und erfüllt somit die Voraussetzung für abhängig 
Beschäftigte (§2, Abs. 1 Nr.1, SGB Vii). Der Praktikant ist gemäß §133 Abs. 1, SGB 
VII ) bei dem für das Praktikumsunternehmen zuständigen Unfallversicherungsträger 
gesetzliche versichert. 
Ein Dienstverhältnis im Sinne des Arbeits- und Tarifrechts zum Alfred-Wegener-
Institut wird hierdurch nicht begründet. 
 
 
 
 
_________________   ____________________________________ 
Datum       Name Vorname  
 
 

                                                
1 Als Praktikanten im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung gelten Personen, die sich im 
Rahmen eines unentgeltlichen Praktikums praktische Kennnisse und Erfahrungen in einem 
beruf zur Vervollständigung der Gesamtausbildung aneignen.  
2 Praktika können entweder im Studienplan vorgeschrieben sein oder auch nicht. Im letzten 
Fall muss es sich um ein Praktikum handeln, welches im Zusammenhang mit dem Studium 
aus Zweckmäßigkeitsgründen abgeleistet wird. 


